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tigen. Diese Dinge führten nun zum offenen Konflikt. Nach etwa vierzehntägiger

Dauer konnte er beigelegt werden; die Arbeiter und Arbeiterinnen
erhalten eine bescheidene Lohnerhöhung.

Handels-, Transport- und Lebensmittelarbeiter.
Für die Migrosangestellten in St. Gallen ist ein neuer Arbeitsvertrag

abgeschlossen worden. Danach erhält unterstützungspflichtiges Personal

zu den normierten Löhnen besondere Zulagen in der Höhe von 3 bis 6 Franken
wöchentlich. Die jährlichen Lohnsteigerungen wurden von Fr. 1.50 wöchentlich
auf Fr. 2.— erhöht. Bei ausserordentlicher Beanspruchung des Personals sollen
besondere Funktionszulagen gewährt werden.

Für die Konsumangestellten in Rorschach ist ein neuer Vertrag

mit verschiedenen Verbesserungen abgeschlossen worden.
In Ölten hat ein erster schweizerischer Kellnertag stattgefunden,

der von Angehörigen aller Personalorganisationen besucht war und an welchem
auch eine Vertretung des Hoteliervereins teilnahm. In einer Entschliessung
wurden Leitsätze für die Sanierung des Kellnerberufes aufgestellt.

Metall- und Uhrenarbeiter.
Seitens der im S. M. U. V. organisierten Heizungsmonteure ist das

Begehren um Aufhebung des Lohnabbaues von 8 Prozent und um Erhöhung der
Mittagszulagen und der Tageszulagen gestellt worden. Es wurde ein Schiedsgericht

eingesetzt, das wie folgt entschieden hat: 1. Der seinerzeitige
Lohnabbau von 8 Prozent wird ab 15. November um 6 Prozent aufgehoben, das heisst
auf 2 Prozent reduziert. 2. Die Minimallöhne werden ab 15. November um
6 Rappen erhöht. 3. Sämtliche Zulagen für auswärtige Arbeiten sowie Mittagszulagen

werden um 6 Prozent erhöht.
In Zürich haben die Dachdecker eine Lohnerhöhung von 6 Rappen

pro Stunde, zahlbar ab 30. August 1937, erreicht. Bei den Spenglern
erfahren die tatsächlich bezahlten Stundenlöhne ab 13. September eine Erhöhung

von 6 Rappen, die vorgeschriebenen Mindestlöhne eine solche um
5 Rappen. Die Bauschlosser erhalten ab 1. Oktober eine Lohnerhöhung
um 4 Prozent; dabei können Lohnerhöhungen, die seit dem 1. April 1937

eingetreten sind, in Anrechnung gebracht werden. Für Arbeiter, die im Jahre 1936

einen Lohnabbau nicht auf sich nehmen mussten und die einen Stundenlohn
von weniger als Fr. 1.70 beziehen, beträgt die Lohnerhöhung 2 Prozent. Für
Arbeiter mit einem Stundenlohn von mehr als Fr. 1.70 wird die Lohnerhöhung
individuell geregelt.

Buchbesprechung.
Statistisches Jahrbuch der Schweiz 1936. Herausgegeben vom Eidgenössischen

statistischen Amt, Bern.
Das statistische Jahrbuch der Schweiz enthält auf rund 500 Seiten

sozusagen alles, was im schweizerischen Wirtschafts- und Gesellschaftsleben zahlenmässig

erfasst werden kann. Der neu erschienene Band bringt erstmals eine
Statistik der Konkurse, Nachlassverträge und Grundstückverwertungen sowie der
Güterbeförderung durch Motorlastwagen. Einige Darstellungen sind ergänzt
worden, u. a. die Statistik über die Arbeitnehmerorganisationen, die fast alle
schweizerischen Verbände mit ihren Mitgliederzahlen aufführt. Auch der
unlängst neu eingeführte internationale Teil hat einen weiteren Ausbau erfahren.
Das Statistische Jahrbuch ist für jeden, der irgendwelche Probleme der
schweizerischen Wirtschaft gründlich behandeln will, unentbehrlich.

372


	Buchbesprechung

